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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Gievenbecker Reihe – Fahrbahnteiler in Höhe der neuen Wegeverbindung zur Potstiege 
- Planungs- und Baubeschluss Straßenbau - 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   26.01.2023 Bezirksvertretung Münster-West Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
Der vom Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster aufgestellten Planung (Lageplan Nr. 10915 
a Blatt 1(1) vom 30.11.2022) und der baulichen Ausführung wird zugestimmt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadt Münster Baukosten in Höhe von ca. 100.000 € ent-
stehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von ca. 90.000 €.  

Die v. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:  

 

Teilfinanzplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 1201 Bereitstellung von Verkehrs-
flächen und –anlagen 

 

   

Investitionsmaß-
nahme 

0007 Verkehrsflächen, Neubau 
und Erneuerung 

 

   

Auszahlungen   2023 100.000  

Einzahlungen   2023 90.000  

Saldo  10.000  

 

Amt für Mobilität und Tiefbau 

 

03.01.2023 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Klähn 

Telefon: 492-6935 

Klaehn@stadt-muenster.de 
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Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2023 bei der o. g. Investi-
tionsmaßnahme veranschlagt.  
 
 
 
 
Begründung: 

 
1. Voraussetzungen 

Der Bebauungsplan Nr. 410 Gievenbeck: Gievenbecker Reihe / Arnheimweg aus dem Jahr 1998 
dient als Grundlage für die Planung der Wegeverbindung als Rad- und Gehweg zwischen der Gie-
venbecker Reihe und der Potstiege. Der Baubeschluss dazu wurde in der Sitzung der Bezirksvertre-
tung Münster-West am 27.02.2020 eingeholt. Dieser Baubeschluss sieht die Anbindung der Wege-
verbindung an die Gievenbecker Reihe ohne eine Form einer Querungshilfe vor. 
 
Um Rad fahrenden und zu Fuß gehenden Menschen eine sichere Querung der Gievenbecker Reihe 
u. a. zur Erschließung des Oxford-Quartiers zu ermöglichen, hat das Amt für Mobilität und Tiefbau in 
Abstimmung mit dem Ordnungsamt auf Höhe der Wegeverbindung einen Fahrbahnteiler geplant. 
 
Seit Anfang Oktober 2022 sichern zwei Dialogdisplays die neue Querungsstelle. Diese Displays wei-
sen alle KFZ auf der Gievenbecker Reihe auf die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit hin. Mit 
dem Bau des Fahrbahnteilers werden die Dialogdisplays in diesem Zuge entfernt.  
 
 
2. Beschreibung der Baumaßnahme 

Der geplante Fahrbahnteiler befindet sich in der Verlängerung der Wegeverbindung zwischen der 
Gievenbecker Reihe und der Potstiege und in unmittelbarer Nähe der geplanten Rampe, die auf das 
Gelände des Oxford-Quartiers führt. 
 
Für die Umsetzung ist es erforderlich, dass die aktuell fertiggestellte Maßnahme in Teilen noch einmal 
angepasst wird, um die Aufweitung der Fahrbahn für den Fahrbahnteiler bauen zu können. 
 
Die Planung wurde im Rahmen der Ämterbeteiligung mit der Arbeitsgruppe 5 „Stadtplanung und Ver-
kehr“ der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung (KIB) abgestimmt. 

       
3. Ausschreibung und Bau 
Eine Ausschreibung der Maßnahme ist nicht erforderlich, es ist geplant, die Umsetzung noch im 
Rahmen des Bauauftrages der Wegeverbindung umzusetzen. 
 
Die Verkehrsführung während der Baumaßnahme wird abgestimmt und kommuniziert. 
Nach dem derzeitigen Planungsstand sind keine Leitungsverlegungen von Versorgungsunternehmen 
geplant. 
 
Es ist mit einem Baubeginn noch im ersten Quartal 2023 zu rechnen. 
 
4. Beiträge Dritter/Zuschüsse 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine förderfähige Maßnahme nach den Richtlinien zur Förde-
rung der Nahmobilität in den Städten, Gemeinden und Kreisen des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 
Förderantrag wurde bereits in 2019 gestellt, der Fahrbahnteiler kann voraussichtlich als Änderungs-
antrag aus diesem finanziert werden. 

 
5. Genehmigungen/Vereinbarungen 

Für die Maßnahme sind keine Genehmigungen erforderlich. 
 

6. Liegenschaftliche Regelungen 
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Es sind keine liegenschaftlichen Regelungen erforderlich. 
 
7. Information/Kommunikation der Baumaßnahme 

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden entsprechend dem Serviceversprechen des Amtes für 
Mobilität und Tiefbau frühzeitig über die Maßnahme informiert. 
 
 
 
 
 
i.V. 
 
 
gez. 
 
Robin Denstorff 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: 

 
Lageplan - Nr. 10915a 
Anlage A 
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